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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Eingangsmeldungen als Nachweis der Steuerbefreiung für 
innergemeinschaftliche Lieferungen (Validierte EMCS) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 12. Juli 2023 ein Schreiben 
zu den Anforderungen einer validierte EMCS-Eingangsmeldung als 
Gelangensnachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung veröffentlicht. 

Hintergrund 

Nach § 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a UStDV kann der 
Unternehmer den Gelangensnachweis für innergemeinschaftliche Lieferungen bei 
der Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung und 
Verwendung des IT-Verfahrens EMCS (Excise Movement and Control System- 
EDV-gestütztes Beförderungs- und Kontrollsystem für verbrauchsteuerpflichtige 
Waren) durch die von der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates 
validierte EMCS-Eingangsmeldung führen. 

Die Pflichtfelder der EMCS-Eingangsmeldung sind in Anhang I Tabelle 6 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1636 der Kommission vom 5. Juli 2022 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2020/262 des Rates durch Festlegung von Struktur 
und Inhalt der im Zusammenhang mit der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren ausgetauschten Dokumente und durch Festlegung von Schwellenwerten 
für Verluste aufgrund der Beschaffenheit der Waren (delV EMCS; ABl. EU 2022 
Nr. L 247 S. 2) abgebildet (vormals Tabelle 6 in Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 684/2009 der Kommission vom 24.07.2009 zur Durchführung der Richtlinie 
2008/118/EG des Rates in Bezug auf die EDV-gestützten Verfahren für 
die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung (ABl. 
EU 2009 Nr. L 197 S. 24)). 
Demnach ist der Ort der Lieferung (Bestimmungsort) nur verpflichtend 
einzutragen, wenn es sich um Lieferungen an Steuerlager, um Direktlieferungen 
oder um Lieferungen an 
zertifizierte Empfänger handelt. Bei allen übrigen Lieferungen ist der Ort der 
Lieferung kein Pflichtfeld in EMCS. Die Validierung erfolgt in diesen Fällen daher 
auch, wenn keine Eintragung zum Ort der Lieferung erfolgt ist. 
Erst nach Validierung des Entwurfs des elektronischen Verwaltungsdokuments 
(e-VD) bzw. des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments (v-e-VD) 
kann die Beförderung begonnen werden. 
Die Eingangsmeldung ist dabei von demjenigen zu erstellen, der im e-VD/v-e-VD 
als Empfänger angegeben ist. 
Der Empfänger erstellt nach Aufnahme der verbrauchsteuerpflichtigen Waren an 
einem zulässigen Bestimmungsort eine Eingangsmeldung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz. Dazu trägt er die im Anhang I Tabelle 6 delV 
EMCS als verpflichtend vorgegebenen Daten in die Eingangsmeldung ein. 
Die Angaben in der Eingangsmeldung werden automatisiert von der EMCS-
Anwendung geprüft. Sofern keine Fehler aufgetreten sind, wird die 
Eingangsmeldung automatisiert validiert. 



3 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sind neben der redaktionellen 
Anpassung des Verweises in Abschnitt 6a.5 Absatz 13 auf Anhang I Tabelle 6 der 
delV EMCS klarstellende Ergänzungen dahingehend erforderlich, dass in Fällen, 
in denen eine validierte EMCS-Eingangsmeldung vorliegt, diese nur dann als 
Gelangensnachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung in Betracht kommt, 
wenn darin jeweils Angaben zum Bestimmungsort enthalten sind. 
In Fällen, in denen diese Angaben fehlen, muss der Unternehmer weitere Belege 
vorlegen, aus denen sich der Bestimmungsort eindeutig und leicht nachprüfbar 
ergibt. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 11. Juli 2023, III C 3 - S 7141/21/10002 :001.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-07-11-validierte-emcs.pdf?__blob=publicationFile&v=3


4 

Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 13. Juli 2023 

 
 
Der Eintritt der Heilungswirkung nach den Übergangsregelungen in 
§ 17 Abs. 2 i.V.m. § 34 Abs. 10b Satz 2 und 3 KStG n.F. zum 
gesetzlichen Erfordernis des dynamischen Verweises auf § 302 
AktG (§ 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG n.F.) hängt vom Verhalten 
des Steuerpflichtigen ab. Deshalb tritt bei Beendigung der 
steuerlichen Organschaft vor dem 01.01.2015 die Heilungswirkung 
gemäß § 34 Abs. 10b Satz 3 KStG n.F. nicht ein, wenn der 
Steuerpflichtige durch eine nach außen erkennbare Handlung den 
Willen äußert, eine Heilung des "fehlerhaften" 
Gewinnabführungsvertrages nicht herbeiführen, sondern die 
Rechtsfolgen des "fehlerhaften" Gewinnabführungsvertrages 
tragen zu wollen. 
 
Zum Urteil 
 
 
Einer Holdinggesellschaft ist der Vorsteuerabzug für 
Eingangsleistungen zu versagen, die - nicht in einem direkten und 
unmittelbaren Zusammenhang mit von der Holding erbrachten 
steuerpflichtigen Dienstleistungen, sondern mit von ihr als 
Gesellschafterbeitrag geschuldeten unentgeltlichen 
Dienstleistungen stehen, - nicht in direktem und unmittelbarem 
Zusammenhang mit den eigenen Umsätzen der Holding, sondern 
mit den Umsätzen Dritter (der Tochtergesellschaften) stehen, - in 
den Preis der an die Tochtergesellschaften erbrachten 
steuerpflichtigen Umsätze keinen Eingang finden und - nicht zu 
den allgemeinen Kostenelementen der eigenen wirtschaftlichen 
Tätigkeit der Holding gehören. 
 
Zum Urteil 
 
Aufwendungen für die Überlassung von Kabelweitersenderechten 
können nach § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG der 
gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung unterliegen. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil (I R 7/20): Heilung 
eines "fehlerhaften" 
Gewinnabführungs-
vertrages 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mai 2023 
 

Urteil XI R 24/22 (XI R 
22/18): Zum 
Vorsteuerabzug einer 
geschäftsleitenden 
Holding (Nachfolge-
entscheidung zum 
EuGH-Urteil 
Finanzamt R vom 
08.09.2022 - C-98/21) 
 
 
15. Februar 2023 
 

 

 
Urteil IV R 37/18: 
Gewerbesteuerrecht-
liche Hinzurechnung 
von Aufwendungen 
für die Überlassung 
von Kabelweiter-
senderechten 
 
 
 
 
23. Februar 2023 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310135/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310137/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil III R 9/22: Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten 
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG - Verfassungsmäßigkeit der 
Haushaltszugehörigkeit als Abzugsvoraussetzung 
11. Mai 2023 
Zum Urteil 
 
Urteil VI R 24/20: Steuerermäßigung gemäß § 35a EStG für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen bei Mietern 
20. April 2023 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 033/23 des BFH. 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Zum sachlichen Anwendungsbereich des § 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG 
Das Verlustverrechnungsverbot bei steuerlicher Rückwirkung einer Umwandlung 
(§ 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG) ist auch in Einbringungsfällen anzuwenden, in denen 
eine steuergestalterische Missbrauchsabsicht nicht vorliegt. Die 
verfassungsrechtlichen Bedenken sind nicht begründet. Die Regelung gilt auch 
für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Klägerin ist eine GmbH, die im Wege der Ausgliederung zur Neugründung 
aus dem Vermögen eines Einzelkaufmanns entstanden ist. Die Einbringung 
wurde nach 
§ 20 Abs. 6 Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) steuerlich rückwirkend 
vollzogen. Als Umwandlungsstichtag wurde der Ablauf des 1. Januar 2017 
bestimmt. Am 21. August 2017 wurde die GmbH in das Handelsregister 
eingetragen und das Erlöschen der Firma des eingetragenen Kaufmanns im 
Handelsregister vermerkt. Eine Zwischenbilanz wurde nicht aufgestellt. Die GmbH 
erzielte im Jahr 2017 Verluste. 
Streitig war vor allem, ob es bei der Klägerin zu einer Beschränkung der 
Verlustverrechnung im Rückwirkungszeitraum nach § 20 Abs. 6 Satz 4 i.V.m. § 2 
Abs. 4 Satz 3 UmwStG kommt. Daneben war strittig, wie sich die Nutzung des 
Investitionsabzugsbetrags nach § 7g Einkommensteuergesetz (EStG) bei der 
Klägerin im Jahr 2017 auswirkte sowie die Schätzung des Gewinns im 
Rückwirkungszeitraum. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte Erfolg (siehe 
unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben. 
Das Verlustverrechnungsverbot bei steuerlicher Rückwirkung einer Umwandlung 
(§ 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG) ist auch in Einbringungsfällen anzuwenden, in denen 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerermaessigung-fuer-die-inanspruchnahme-haushaltnaher-dienstleistungen-durch-mieter/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228258/einzelheiten-zum-verlustverrechnungsverbot-gem.-2-abs.-4-satz-3-umwstg-bei-steuerlicher-rueckwirkung-der-umwandlung/
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eine steuergestalterische Missbrauchsabsicht nicht vorliegt. Die 
verfassungsrechtlichen Bedenken sind nicht begründet. 
Die Regelung gilt auch für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der 
Gewerbesteuer. 
§ 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG ist nicht derart teleologisch zu reduzieren, dass die 
(negativen) Einkünfte des übernehmenden Rechtsträgers ohne Berücksichtigung 
eines im Veranlagungsjahr der Übernahme von ihm beantragten 
Investitionsabzugsbetrags (§ 7g EStG) zu bestimmen wären. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 12. April 2023 (I R 48/20), veröffentlicht am 6. Juli 2023. 
 
Aussetzung der Vollziehung von auf § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG gestützten 
Bescheiden 
War dem Gesetzgeber ‑hier aufgrund des zu § 8c (später: Abs. 1) Satz 1 KStG 
a.F. ergangenen BVerfG-Beschlusses vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11 (BVerfGE 
145, 106, BStBl II 2017, 1082) und dessen möglicher Ausstrahlungswirkung auf § 
8c Abs. 1 Satz 1 KStG/§ 8c (später: Abs. 1) Satz 2 KStG a.F.‑ ohne weiteres 
gewiss, dass als Reaktionsmöglichkeit auf fortbestehende Verfassungszweifel 
eine generelle Neuausrichtung des Tatbestands des § 8c KStG im Raum stand, 
muss die Interessenabwägung zugunsten des wegen der Anwendung des § 8c 
Abs. 1 Satz 1 KStG eine AdV beantragenden Betroffenen ausfallen, auch wenn 
das BVerfG § 8c (später: Abs. 1) Satz 1 KStG a.F. als "ähnliche Norm" nicht für 
nichtig erklärt, sondern dem Gesetzgeber "lediglich" aufgegeben hat, den 
Verfassungsverstoß bis zum 31.12.2018 rückwirkend mit Geltung ab dem 
01.01.2008 (dem Inkrafttretenszeitpunkt der Regelung) zu beseitigen. Dies hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Beschluss entschieden. 
Sachverhalt 
Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit von Feststellungsbescheiden, in 
denen nicht genutzte Verluste aus Vorjahren bzw. Fehlbeträge aus früheren 
Erhebungszeiträumen wegen schädlichen Beteiligungserwerbs auf der Grundlage 
von § 8c Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der im Jahr 2016 
(Streitjahr) geltenden Fassung unter Berücksichtigung der rückwirkenden 
Aufhebung des früheren Satzes 1 durch das Gesetz zur Vermeidung von 
Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11.12.2018 (BGBl I 2018, 2338, BStBl I 
2018, 1377) -KStG-, dort § 34 Abs. 6 Satz 1 KStG, bzw. von § 10a Satz 10 des 
Gewerbesteuergesetzes in der im Erhebungszeitraum geltenden Fassung 
(GewStG) i.V.m. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG als nicht abziehbar qualifiziert worden 
sind. 
In der Sache geht es darum, ob die streitbefangenen 
Verlustfeststellungsbescheide wegen möglicher Verfassungswidrigkeit des § 8c 
Abs. 1 Satz 1 KStG von der Vollziehung auszusetzen sind. 
Die Antragstellerin, eine GmbH, deren Anteile einem US-amerikanischen Konzern 
zuzuordnen waren, war Alleingesellschafterin der A GmbH, die wiederum 
Alleingesellschafterin der B GmbH war. Es bestand ein mehrstöckiges 
Organschaftsverhältnis mit der Antragstellerin als Organträgerin. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310131/
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Mit Bescheid über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags 
zur Körperschaftsteuer auf den 31.12.2016 wurde der verbleibende Verlustvortrag 
nach § 10d des Einkommensteuergesetzes i.V.m. § 31 Abs. 1 KStG festgestellt, 
mit Bescheid über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen 
Gewerbeverlustes auf den 31.12.2016 der vortragsfähige Gewerbeverlust nach § 
10a GewStG. Die Bescheide ergingen am 07.11.2018 jeweils unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 der Abgabenordnung (AO). 
Am 24.05.2016 wurden in den USA sämtliche Anteile einer C Corp. -und dadurch 
mittelbar alle Anteile an der Antragstellerin- auf neue Gesellschafter übertragen, 
davon 99 % auf einen einzelnen Erwerber. Nach dem vom Finanzamt nicht 
widersprochenen Vortrag der Antragstellerin verfügt diese innerhalb der 
Organschaft über stille Reserven in einem Umfang, der die Verlustvorträge auf 
Ebene der Antragstellerin übersteigt. 
Mit Änderungsbescheiden vom 21.07.2022 kürzte das Finanzamt unter 
Aufhebung des Vorbehalts der Nachprüfung den zum 31.12.2016 festgestellten 
verbleibenden Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer und den vortragsfähigen 
Gewerbeverlust auf den 31.12.2016. 
Gegen diese Bescheide legte die Antragstellerin Einspruch ein und beantragte 
zugleich deren Aussetzung der Vollziehung (AdV). Der Antrag wurde abgelehnt. 
Den daraufhin beim Finanzgericht München gestellten Antrag auf AdV lehnte 
dieses durch Beschluss ab. Zwar bestünden ernstliche Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG, es fehle der Antragstellerin 
aber ein besonderes Aussetzungsinteresse, so dass die Feststellungsbescheide 
nicht nach § 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 Alternative 1 der 
Finanzgerichtsordnung (FGO) von der Vollziehung auszusetzen seien. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat die Beschwerde als begründet angesehen und die Entscheidung der 
Vorinstanz aufgehoben. 
Auf der Grundlage des zu § 8c (später: Abs. 1) Satz 1 KStG a.F. ergangenen 
BVerfG-Beschlusses vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11 (BVerfGE 145, 106, BStBl II 
2017, 1082) -an den der § 8c (später: Abs. 1) Satz 2 KStG betreffende 
Vorlagebeschluss des FG Hamburg in EFG 2017, 1906 anknüpft- bestehen 
ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Regelung des § 8c Abs. 1 
Satz 1 KStG, da sie in ihrer Tatbestandlichkeit durch die alleinige Anknüpfung an 
den Umstand einer Anteilsübertragung ausgerichtet ist. 
Der BFH sieht ein besonderes Aussetzungsinteresse der Antragstellerin als 
gegeben an. Dies gilt auch, obwohl das BVerfG in seinem Beschluss in BVerfGE 
145, 106, BStBl II 2017, 1082 § 8c (später: Abs. 1) Satz 1 KStG a.F. nicht für 
nichtig erklärt, sondern dem Gesetzgeber "lediglich" aufgegeben habe, den 
Verfassungsverstoß bis zum 31.12.2018 rückwirkend mit Geltung ab dem 
01.01.2008 (dem Inkrafttretenszeitpunkt der Regelung) zu beseitigen. 
Denn dieser Folgenausspruch trägt nur dem Umstand Rechnung, dass für die 
Beseitigung des Verfassungsverstoßes mehrere Möglichkeiten in Betracht 
kommen, die in der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers stehen, berührt aber 
die damit verbundene Beeinträchtigung der "Vertrauensposition des 
Gesetzgebers", die das Hindernis für eine AdV-Gewährung begründen soll, durch 
die Feststellung des verfassungswidrigen Zustands (mit einer 
Ausstrahlungswirkung auf die "ähnliche Norm") nicht. 
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ZUM SEMINAR 

Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 12. April 2023 (I B 74/22 (AdV)), veröffentlicht am 6. Juli 
2023. 
 

Business Meldungen 
 
Die neue EU-KI-Verordnung und ihre Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor 
  
Die Europäische Union hat einen bedeutenden Schritt in Richtung eines 
harmonisierten Regelungsrahmens für Künstliche Intelligenz (KI) unternommen. 
Am 14. Juni 2023 hat das Europäische Parlament die KI-Verordnung 
angenommen, die bereits im April 2021 von der EU-Kommission vorgeschlagen 
wurde. Diese Verordnung, die bis Ende des Jahres durch eine Einigung im EU-
Rat finalisiert wird, soll einen umfassenden rechtlichen Rahmen für den Einsatz 
von KI-Systemen innerhalb der EU schaffen. Insbesondere im öffentlichen Sektor 
eröffnet die KI-Verordnung neue Möglichkeiten und Chancen. Dieser Blogbeitrag 
beleuchtet die Auswirkungen der Verordnung auf den öffentlichen Sektor und 
deren Potenzial für die Modernisierung. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 
Krieg in der Ukraine: Lagebild zur aktuellen Situation in der Ukraine, 11. Juli 2023 
  
Überblick zur aktuellen Situation in der Ukraine 
 
Die Datei finden Sie hier: Lagebild Ukraine 

 
Terminplaner 
  
Energieforum: Wärmewende in der 
Energie- und Immobilienwirtschaft 
Präsenzveranstaltung Köln, 10. bis 
11.08. 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

https://www.pwc-events.com/Energieforum
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310130/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/238401/die-neue-eu-ki-verordnung-und-ihre-auswirkungen-auf-den-oeffentlichen-sektor/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/238404/krieg-in-der-ukraine-lagebild-zur-aktuellen-situation-in-der-ukraine-11.-juli-2023/?download=233711
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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